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Wilde Gerüchte und Missverständnisse
Rund um das Thema PeBeM sind viele Missverständnisse und Unsicherheiten zu beobachten.  

Daraus resultieren die wildesten Gerüchte, sagt Experte Michael Wipp.

Herr Wipp, jedes Bundesland 
kocht sein PeBeM-Süppchen. 
Wo finden Sie die Regelungen 
besonders gelungen?
Wipp: Ich möchte differenzie-
ren zwischen ordnungs- und 
leistungsrechtlichen Regelun-
gen: Ordnungsrechtlich wür-
de ich die „Handreichung zur 
Umsetzung der neuen Landes-
personalverordnung“ aus Ba-
den-Württemberg hervorhe-
ben. Diese nimmt weitgehend 
Abstand von tradierten quan-
titativen Regelungen wie der 
bisherigen starren Fachkraft-
quote und/oder Besetzungsvor-
gaben und richtet sich strikt an 
den Zielsetzungen von PeBeM 
und dem Pflegeberufegesetz aus.
Leistungsrechtlich der Nach-
trag zum Rahmenver trag 
§ 75 SGB XI Bayern. Dieser 
wurde rechtzeitig zur Einfüh-
rung der neuen Personalbemes-
sung fertiggestellt, weil Bayern 
die bundesweite Spitzenposition 
in der personellen Ausstattung 
der Pflege nicht verlieren woll-
te. Kein Bundesland ermöglicht 
es, mehr zusätzliche Funktions-
stellen zu vereinbaren als Bay-
ern, sofern eine Einrichtung das 
in Anspruch nehmen will. Da-
zu kommt, dass auch ordnungs-
rechtlich die bisherige starre 
Fachkraftquote entfällt. Darü-
ber hinaus bietet der genannte 
Nachtrag den Pflegeeinrichtun-
gen drei Wahlmöglichkeiten in 
Bezug auf die Einbindung von 
Funktionsstellen und berück-
sichtigt damit auch die Her-
ausforderungen bezüglich der 
Gewinnung von Pflegefachkräf-
ten. Leistungsrechtlich eben-
so die Regelungen in Meck-
lenburg-Vorpommern: Hier 

wurden die Hausaufgaben zeit-
nah nach der Einführung der 
Personalbemessung nach 113 c 
SGB XI angegangen. Obwohl 
eines der wenigen Bundeslän-
der, die nach den Qualifikati-
onsebenen differenzieren, gibt 
es Regelungen zur Substitution 
und auch praxisnahe Regelun-
gen zur Gewinnung von Mit-
arbeitern auf der QN3-Ebene. 
Ebenso finden sich dort Ergän-
zungen zu den in der „Gemein-
samen Empfehlung nach § 113c 
Abs. 4 SGB XI“ aufgeführten 
Fach- und Hilfskräften.

Welche Auswirkungen wer-
den die unterschiedlichen 
Landes-Regelungen auf die 
Qualität der Pflege und die 
Arbeitsbedingungen des Per-
sonals haben?
Wipp: Erhebliche Auswirkun-
gen, weil die Chance vertan 
wurde, mehr Gleichheit zwi-
schen den Bundesländern her-
zustellen. In der KAP hatten 
sich die Bundesländer dazu ver-
pflichtet. Das scheint in Verges-
senheit geraten zu sein.
Die Qualität der pflegerisch-
betreuenden Leistungserbrin-
gung hängt auch von der insge-
samt quantitativ zur Verfügung 

 stehenden personellen Ausstat-
tung ab. Der Anteil daran bzw. 
an der Fachkraftausstattung 
hängt ab von:
• der einrichtungsinternen In-

anspruchnahme/Wahl der 
Mindestpersonalausstattung 
(= Bezugsgröße) gemäß „Ge-
meinsame Empfehlung“

• der quantitativen Ausgestal-
tung auf Landesebene von 
(zusätzlichen) Fachkraft-
funktionsstellen

• der landesspezifischen Form 
der Anrechnung von Funkti-
onsstellen auf die Mindest-
personalausstattung (Bsp. 
Bayern 3 Varianten)

• den Bestandsschutzregelun-
gen in Abhängigkeit von der 
Dauer deren Fortbestandes

Die Anzahl der Mitarbeiter und 
die Fachkraftausstattung sind 
zwischen den Bundesländern 
sehr unterschiedlich ausgestal-
tet und haben direkten Ein-
fluss auf die Qualität der Pfle-
ge und die Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiter.

Viele Häuser nutzen die Chan-
ce, indivi duelle Lösungen für 
die Arbeits- und Prozessstruk-
tur zu finden und PeBeM als 
Grundausrichtung zu verste-
hen. Leider denken manche 
Einrichtungen auch, sie müss-

ten sich starr an ein Muster 
halten. Welchen Eindruck ha-
ben Sie?
Wipp: Es sind enorm viele Miss-
verständnisse und Unsicherhei-
ten zu beobachten und daraus 
resultieren die wildesten Anek-
doten und Gerüchte. Meist liegt 
es an der mangelnden Kennt-
nis zu den PeBeM-Intentionen, 
aber auch bezüglich der ord-
nungs- und leistungsrechtlichen 
Regelungen auf Landesebene. 
Ich sage das ohne Vorwurf, weil 
viele Führungskräfte derart in 
die alltäglichen Herausforde-
rungen eingezwängt sind, dass 
ihnen oftmals die Zeit fehlt, sich 
damit zu beschäftigen.
Die Umsetzung kann immer nur 
unter Berücksichtigung der ein-
richtungsinternen Gegebenhei-
ten gelingen. Es gibt eben kein 
„One fits all“. Voraussetzung 
ist die Kenntnis der PeBeM-
Studie in Verbindung mit den 
landesspezifischen Regelungen, 
um dann gemeinsam mit dem 
Team die Frage der passenden 
Umsetzung zu diskutieren. Da-
zu gehört es, zunächst eine Be-

standsaufnahme auf zwei Ebe-
nen durchzuführen:
Erste Ebene personell – wo steht 
mein Team in Bezug auf das 
Fachwissen (Anforderungen aus 
PflBG) und zweite Ebene orga-
nisatorisch. Unterstützen die 
gegenwärtigen Arbeitsorgani-
sationsstrukturen einen quali-
fikations- und kompetenzorien-
tierten Mitarbeitereinsatz oder 
behindern diese vielleicht so-
gar die Umsetzung? Aus den 
Erkenntnissen beider Analy-
sen resultiert der Handlungs-
bedarf in Bezug auf erforder-
liche (Nach-)Qualifikationen 
von Mitarbeitern und ggf. er-
forderliche Anpassungen der 
Arbeitsablauforganisation. Bei-
des überführt in eine Zeitschie-
ne mit konkreten Maßnahmen 
und schon steht der Projekt-
plan. Das sogenannte „Vorbe-
reitungskonzept“ vom GKV-
Spitzenverband gibt wertvolle 
Hinweise dazu.

Die Fragen stellte  
Susanne El-Nawab.

ALTENHEIM DIGITALKONFERENZ  
PEBEM PRAXIS-UPDATE 2025

Welche Strategien, Stolpersteine und Best Practice-Mo-
delle gibt es bei der Umsetzung von PeBeM/§ 113 c SGB XI?  
Auf der Altenheim Digitalkonferenz am 19. März 2025 
geht es um Tipps und Erfahrungen aus 
der Praxis. 

Mehr Infos zu Programm & Anmeldung:  
https://vinc.li/pebem-2025

„Es gibt kein ‚One  
fits all‘ bei PeBeM“

Michael Wipp, Inhaber 
von WippCARE 
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Feierliche Eröffnung: Erweiterung der Kurzzeitpflege der Sozialstiftung Köpenick
Mehr Plätze für den Bezirk Treptow-Köpenick

Am Montag vergangener Wo-
che wurde die Erweiterung der 
Kurzzeitpflege der Sozialstif-
tung Köpenick im Rahmen ei-
ner feierlichen Eröffnung offizi-
ell eingeweiht, wie die Stiftung 
in einer Pressemitteilung mit-
teilte. 

Der neue Bereich in der 
Werlseestraße bietet 12 zu-
sätzliche Plätze, wodurch die 
Einrichtung nun insgesamt 28 
Kurzzeitpflegeplätze im Bezirk 
Treptow-Köpenick bereitstellt.
Die Eröffnung wurde von ge-
ladenen Gästen begleitet, dar-
unter Vertreter:innen der Poli-
tik, Förderer und Partner der 
Stiftung. Einrichtungsleiterin 
Claudia Ehlert, Fachliche Vor-
ständin Nora Freitag und Be-
zirksbürgermeister Oliver Igel, 
in seiner Funktion als stellver-
tretender Vorsitzender des Kura-
toriums, hielten Ansprachen. Sie 
hoben die Bedeutung der Er-
weiterung für die Versorgungs-
situation im Bezirk hervor und 
betonten, wie wichtig eine ver-

lässliche und qualitativ hoch-
wertige Pflege für die Menschen 
in der Region ist.

„Pflege ist keine Frage des 
Alters, sondern eine Frage des 
Bedarfs“, betonte Oliver Igel 
und würdigte die schnelle und 
effektive Reaktion der Sozial-
stiftung Köpenick in der akuten 
Situation. „Wir freuen uns, mit 
dieser Erweiterung einen ent-
scheidenden Beitrag zur Ent-
lastung pflegender Angehöriger 
und zur Unterstützung der Pfle-
gebedürftigen leisten zu können. 
Ein besonderer Dank gilt allen 
Beteiligten, die diese Umset-
zung möglich gemacht haben“, 
lobt Nora Freitag.

Nach den Ansprachen wur-
den den Gästen die neuen 
Räumlichkeiten im Rahmen 
einer Führung vorgestellt. Mit 
der Erweiterung reagiert die So-
zialstiftung Köpenick auf den 
akuten Bedarf an Kurzzeitpfle-
geplätzen, der sich durch die 
Schließung einer weiteren Kurz-
zeitpflege weiter verschärft hat. 

Der reguläre Betrieb des neu-
en Bereichs startet nahtlos ab 
sofort.

Die Sozialstiftung Köpenick 
wurde im November 1997 ge-
gründet und arbeitet mit neun 
Einrichtungen an fünf Stand-
orten in Berlin: in Friedrichs-
hagen, Spindlersfeld, Köpe-
nick und Kaulsdorf. Aktuell 
sind rund 480 Mitarbeiter:in-
nen beschäftigt. (ck)

Von links nach rechts: Fachliche Vorständin Nora Freitag, 
 Einrichtungsleiterin Kurzzeitpflege Claudia Ehlert und Bezirks
bürgermeister Oliver Igel. Foto: Sozialstiftung Küpenick
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in der Kurzzeit-
pflege wurden 

zusätzlich geschaf-
fen. Insgesamt 28 
Plätze stehen jetzt 

zur Verfügung.

NRW fertig
Cureus hat die Seniorenresi-
denz Marienheide in Nord-
rhein-Westfalen fertigge-
stellt und an den Betreiber 
compassio Lebensräume & 
Pflege übergeben. Das Ge-
bäude mit 80 Einzelzimmern 
für vollstationäre Pflege und 
Kurzzeitpflege sowie 10 Ser-
vice-Apartments für außer-
klinische Intensivpflege wur-
de am 15. Januar eröffnet.

In der Seniorenresidenz 
sollen über 50 neue Arbeits-
plätze in den Bereichen Pfle-
ge, Verwaltung, Haustech-
nik sowie Service entstehen. 
Hauptsächlich im Bereich 
der Pf lege und Betreuung 
sind laut Meldung Stellen 
für Pflegefach- und Hilfs-
kräfte zu besetzen.

„Das Team für einen rei-
bungslosen Start des Betriebs 
ist bereits gefunden. Wir sind 
sehr optimistisch, dass es uns 
gelingen wird, weitere Mit-
arbeiter aus Marienheide und 
Umgebung für uns zu gewin-
nen“, so Johannes Knake, 
Geschäftsführer von com-
passio. (ck)


